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Teil 1

Grundlagen

A. Einführung in das Thema
und die wesentlichen Begriffe

„Die Kunst [. . .] ist frei“. So ist es heute in Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG und so war
es in ähnlicher Formulierung in Art. 142 S. 1 WRV zu lesen. Trotz dieser, dem
Wortlaut nach, eindeutigen Botschaft ist die Beziehung zwischen Künstler bzw.
Kunst auf der einen und dem Staat auf der anderen Seite ein in Rechtsprechung,
Literatur und Gesellschaft seit jeher viel und kontrovers diskutiertes Thema. Der
Staat erlässt Gesetze, die dem Künstler – so wie jedem anderen Normadressaten –
den rechtlichen Rahmen für sein Tun aufzeigen. Naturgemäß testen Künstler mit
ihrem Schaffen Grenzen aus – seien es solche im rechtlichen oder im morali-
schen Sinne. Dies gilt für sämtliche Bereiche der Kunst und vor allem dann,
wenn der Künstler kontroverse Themenbereiche wie Religion, Sexualität, Sitt-
lichkeit oder auch Politik in den Blick nimmt. Über die Zeit hinweg sind immer
wieder Auseinandersetzungen zwischen Staat und Künstler entstanden, im Ver-
laufe derer Polizei- und Ordnungsbehörden Künstler und ihre Kunstwerke ein-
geschränkt haben, oder die Möglichkeit einer solchen Beschränkung zumindest
öffentlich diskutiert wurde. Der Umfang des jeweils rechtlich und moralisch Hin-
nehmbaren hat sich in den unterschiedlichen Epochen jedoch verschoben.

Das staatliche Vorgehen gegen Künstler ist – insbesondere epochenübergrei-
fend betrachtet – ein sehr komplexes Thema, das im Rahmen einer Dissertation
einer Eingrenzung in verschiedene Richtungen bedarf. Diese Arbeit beschränkt
sich erstens auf einen bestimmten Zeitraum, und zwar denjenigen seit der Wei-
marer Republik bis in die heutige Zeit. Grund hierfür ist, dass erstmals in der
Weimarer Reichsverfassung ein verfassungsrechtlicher Schutz der Kunstfreiheit
angelegt wurde (Art. 118, 142). Zweitens erfolgt eine Eingrenzung auf eine be-
stimmte Rechtsgrundlage polizei- und ordnungsbehördlichen Handelns. In den
Blick genommen wird hier nicht polizeiliches Einschreiten gegen Kunst und
Künstler zum Zwecke der Strafverfolgung. Vielmehr geht es um die sog. Gefah-
renabwehr, d. h. ein Einschreiten zur Abwehr möglicher von dem Künstler oder
der Kunst ausgehender Gefahren, und zwar für als schutzwürdig erachtete
Rechtsgüter. Eine diesem Zwecke dienende Rechtsgrundlage existiert bereits
ebenfalls seit der Weimarer Republik. Die konkrete Ausgestaltung der General-
klausel sowie die Gesetzgebungskompetenz (und somit auch Anzahl der auf dem



Gebiet des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts existierenden Generalklau-
seln) haben sich zwar über die Epochen geändert, nicht jedoch ihre wesentliche
Formulierung. So bildeten die Schutzgüter der „öffentlichen Sicherheit“ und der
„öffentlichen Ordnung“ stets und bilden immer noch den Kern der Regelung. Die
zahlreichen, über den Verlauf dieser Arbeit hinweg erwähnten polizei- und ord-
nungsrechtlichen Generalklauseln werden im Folgenden nur noch als „General-
klausel(n)“ bezeichnet.

Während sich die auf die Generalklauseln gestützten behördlichen Verbote und
Beschränkungen in der Weimarer Republik noch schwerpunktmäßig gegen Thea-
terstücke (z. B. Vatermorden, § 218 – Gequälte Menschen) und Filmaufführungen
(z. B. Panzerkreuzer Potemkin) richteten, traten in der jungen Bundesrepublik
Deutschland neben Filmverboten (z. B. Die Sünderin) Verbote und Einschränkun-
gen des sog. Straßentheaters (Der Anachronistischer Zug oder Freiheit und De-
mocracy, Die Legende vom toten Soldaten) hinzu. Aus der jüngeren Zeit können
beispielhaft die Aufführungsverbote von Theaterstücken (Das Maria-Syndrom),
Verbote des Spielens von Liedern (etwa der Band Rammstein, oder die Kontro-
verse um den Schlagersong Layla), aber insbesondere der Bereich der sog. Per-
formance-Kunst (z. B. Ernie, der Flitzer oder der Abwurf eines Kuhkadavers über
Berlin) genannt werden.

Wesentlich in dieser Arbeit sind demnach die Begriffe der „Kunst“ und der
(polizei- und ordnungsrechtlichen) „öffentlichen Sicherheit“ bzw. „öffentlichen
Ordnung“.

Wie die noch zu erläuternden Debatten in den unterschiedlichen Epochen zei-
gen, ist die konkrete Beantwortung der Frage, was unter „Kunst“ zu verstehen
sei, nicht eindeutig zu beantworten. Wie langwierig und schwierig sich das Auf-
finden einer einheitlichen Definition gestaltete, zeigt sich an den Diskussionen
in Rechtsprechung und Literatur während der Weimarer Republik und insbeson-
dere der jungen Bundesrepublik. In den unterschiedlichen Epochen wurden ver-
schiedene tatsächliche und rechtliche Anforderungen an die Kunst gestellt bzw.
entsprechend unterschiedliche Definitionsansätze vertreten. Eine Definition der
„Kunst“ im (verfassungs-)rechtlichen Sinne kann an dieser Stelle somit noch
nicht erfolgen. Hingegen kann hier bereits auf die unterschiedlichen Kunstgenres
verwiesen werden, die in dieser Arbeit Erwähnung finden. Die exemplarisch er-
läuterten Beispiele des polizei- und ordnungsrechtlichen Vorgehens gegen Kunst
entstammen im Wesentlichen den Bereichen der Theater- und Filmvorführungen,
der sog. Performance-Kunst und des Gesangs. Im Kapitel über die heutige Zeit
wird im Rahmen polizei- oder ordnungsrechtlichen Vorgehens zudem die Kunst-
eigenschaft von Veranstaltungen diskutiert, bei denen eine solche Einordnung zu-
nächst unkonventionell erscheint. Dies gilt u. a. für die Ausstellungsreihe Körper-
welten sowie für Freizeitangebote wie z. B. Lasertag. In den Blick genommen
wird jedoch auch eine andere Entwicklung, die mit dem staatlichen Einschreiten
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gegen Kunst und Künstler zum Zweck der Gefahrenabwehr und insbesondere der
„öffentlichen Ordnung“ in Verbindung steht: das Einschreiten Privater gegen
Kunst und Künstler, was sich insbesondere im digitalen Raum abspielt. Es ist
immer häufiger zu beobachten, dass dort an Kunst geäußerte Kritik dazu führt,
dass die Kunst aus dem öffentlichen Raum verschwindet.

Das Zusammenspiel der tatsächlichen Ebene (d.h. der gesellschaftlichen An-
sichten) und der rechtlichen Ebene (d. h. den von dem jeweiligen Gesetzgeber
erlassenen Vorschriften) zeigt sich anhand der polizei- und ordnungsrechtlichen
Generalklauseln. Generell können die vom Gesetzgeber erlassenen Vorschriften
zu den jeweils (herrschenden) gesellschaftlichen Ansichten werden; anders-
herum – und so ist es in einem demokratischen, pluralistischen Staat grund-
sätzlich angelegt – können (herrschende) gesellschaftliche Ansichten in Ge-
setzesform gegossen werden, so auch bei den Begriffen der „öffentlichen
Sicherheit“ und „öffentlichen Ordnung“. Bei ihnen handelt es sich um sog. un-
bestimmte und somit auslegungsbedürftige Rechtsbegriffe. Solche auslegungs-
bedürftigen Begriffe werden im Wandel gesellschaftlicher und geschichtlicher
Entwicklungen unterschiedlich definiert. Als Beispiel anzuführen ist das jewei-
lige gesellschaftliche Verständnis von Sittlichkeit, Sexualität oder Politik. Ver-
kürzt und unter Ausblendung noch zu erläuternder epochaler Besonderheiten
hat sich die „öffentliche Sicherheit“ im Wesentlichen stets auf die geschriebene
Rechtsordnung bezogen. Die „öffentliche Ordnung“ hingegen hat im Wesent-
lichen stets auf ungeschriebene Verhaltensregeln abgezielt, deren Verbindlich-
keit nicht auf den Gesetzgeber, sondern auf die – jeweils herrschenden – ge-
sellschaftlichen Auffassungen zurückzuführen sind. Die beiden Schutzgüter
decken somit zwei unterschiedliche Bereiche ab, nämlich geschriebene und un-
geschriebene Verhaltensregeln. In dieser Arbeit finden diejenigen geschriebe-
nen und ungeschriebenen Verhaltensregelungen Erwähnung, gegen die Künstler
mit ihrer Kunst im Laufe der Epochen aus Sicht der Behörden und Gerichte
verstoßen haben.

Schließlich gab es stets auch spezialgesetzliche Regelungen, die auf den The-
menkomplex „Kunst“ Anwendung gefunden haben. Deren konkreter Inhalt und
Bedeutung werden in den jeweiligen Epochen ebenfalls erläutert.

B. Forschungsstand und Ziel dieser Arbeit

Der (verfassungs-)rechtliche Schutz der Kunst, ihre staatliche Beschränkung
sowie die Bedeutung und die Entwicklung der polizei- und ordnungsrechtlichen
Generalklausel sind Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Ausarbeitungen.
Dies gilt für jegliche hier behandelten Epochen. In der Zeit des Deutschen Kai-
serreiches und der Weimarer Republik beschäftigten sich Autoren mit der staat-
lichen Regulierung von Kunst, insbesondere mit der großzügig ausgeübten Thea-
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